
Bundesrat 24. April 2024 966. Sitzung / 1 

 

Version v. 21. Jänner 2025, 14:33 A - 16:06:57 Abstimmung 

Vizepräsident Dominik Reisinger: Danke.  

Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist somit 

geschlossen. 

Wir gelangen zur Abstimmung. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.  

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen 

Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bun-

desrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.  

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Be-

schluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist 

somit angenommen.  

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die ver-

fassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

um ein Handzeichen. – Das ist wiederum die Stimmeneinhelligkeit. Der An-

trag ist somit angenommen.  

 


